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Private Einkommensteuer

BFH: Ausbildungsfreibetrag ist verfassungskonform

Sachverhalt
Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind Eheleute, deren volljährige Tochter auswärts
studierte und für die sie Kindergeld bezogen. Bei der Einkommensteuerveranlagung 2003
wurden keine Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG angesetzt, da die Vergleichsrechnung nach
§ 31 EStG ergab, dass das Kindergeld für die Kläger vorteilhafter war. Das Finanzamt
berücksichtigte im Einkommensteuerbescheid wegen der auswärtigen Unterbringung der
Tochter einen Betrag nach § 33a Abs. 2 EStG von 924 Euro. In ihrem Einspruch trugen die
Kläger vor, bis zum Veranlagungszeitraum 2001 sei in § 33a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG a.F. ein
Ausbildungsfreibetrag für ein auswärtig untergebrachtes, volljähriges Kind von 4.200 DM
vorgesehen gewesen. Ab 2002 werde nur noch ein Freibetrag von 924 Euro gewährt, der
offensichtlich nicht realitätsgerecht sei. Der Rechtsbehelf hatte keinen Erfolg. Das FG wies
die anschließend erhobene Klage ab.

Entscheidung
Zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befindenden, auswärtig
untergebrachten, volljährigen Kindes, für das Anspruch auf einen Kinderfreibetrag nach §
32 Abs. 6 EStG oder Kindergeld besteht, können Eltern einen Freibetrag von maximal 924
Euro je Kalenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehen (§ 33a Abs. 2 EStG). Damit
ist im Streitfall der Bedarf der Tochter einschließlich des Sonderbedarfs für ihre auswärtige
Unterbringung in ausreichendem Maße abgedeckt. Der Umstand, dass die Kläger aufgrund
der Vergleichsrechnung nach § 31 EStG nicht den Abzug der Freibeträge nach § 32 Abs. 6
EStG beanspruchen können, weil für sie das Kindergeld günstiger ist als die
Steuerminderung, die sich bei Ansatz der Freibeträge ergäbe, ändert hieran nichts. 

Es ist verfassungsrechtlich nicht geboten, den Aufwand, der den Klägern wegen der
auswärtigen Unterbringung ihrer Tochter erwachsen ist, weitergehend steuerlich zu
entlasten. Die Beschränkung des Abzugs nach § 33a Abs. 2 EStG auf 924 Euro ist
verfassungskonform, da es sich nicht um Aufwendungen für die Sicherung des
Existenzminimums im engeren Sinne handelt, die der Gesetzgeber in realitätsgerechter
Höhe zum Abzug zulassen muss (BVerfG-Beschluss vom 24.01.1994). 

Die Frage, ob der Mehrbedarf für ein auswärtig zu Ausbildungszwecken untergebrachtes,
volljähriges Kind in ausreichendem Maße steuerlich berücksichtigt wird, ist nicht isoliert am
Maßstab des Ausbildungsfreibetrags nach § 33a Abs. 2 EStG zu prüfen (BFH-Urteil vom
17.12.2009). Die Prüfung der Verfassungskonformität ist vielmehr unter
Zusammenrechnung der Freibeträge nach § 32 Abs. 6 EStG sowie des Freibetrags nach §
33a Abs. 2 EStG vorzunehmen.
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